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Sportaußenfläche Gymnasium Rodenkirchen 
Anfrage der CDU-Fraktion - AN/2315/2008 
 
Die o.a. Anfrage wird wie folgt beantwortet: 
 
Frage 1 
 
Sind die Risse in der Laufbahn durch unsachgemäße Pflege oder Herstellung hervorgeru-
fen? Können ggf. gegenüber der Baufirma Gewährleistungsansprüche geltend gemacht 
werden? 
 
Antwort 
 
Es wurden nach in Augenscheinnahme der Anlage durch die Gebäudewirtschaft zwei klei-
nere Querrisse auf der Laufbahn vorgefunden, die nicht auf eine unsachgemäße Pflege 
zurück zuführen sind, sondern durch normale Abnutzung entstanden sind. Ein Gewährlei-
tungsanspruch gegenüber der ausführenden Firma besteht nicht. 
 
Frage 2 
 
Wie stellt die Stadt sicher, dass, insbesondere im Herbst, Laub von der Oberfläche schnell 
entfernt wird, damit kein Grünbelag entsteht, der die Oberfläche rutschig macht und damit 
für die Sportler ein Verletzungsrisiko birgt? 
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Antwort 
 
Das Entfernen des Laubes auf der Anlage fällt in die Verantwortung des Nutzers, in die-
sem Falle ist dies gemäß der bestehenden Dienstanweisung für Schulhausmeister, Auf-
gabe des Hausmeisters. Kann dies der Hausmeister im Rahmen seines Tagesdienstes 
nicht leisten, trägt die Schulverwaltung dafür Sorge, dass die Arbeiten anderweitig erledigt 
werden. 
 
Frage 3 
 
Wenn keine Maßnahme nach Nr. 3 vorgesehen ist, wie und mit welchem Aufwand wird die 
Oberfläche wieder vom Grünbelag befreit? 
 
Antwort 
 
Unabhängig von der Nutzerverantwortung werden die Kunststoffoberflächen der Laufbah-
nen im Rahmen einer Wartung von der Gebäudewirtschaft mit einem speziellen Verfahren 
(Drehwirbel-Wasserhochdruck-Reinigung) porentief, ohne Einsatz chemischer Mittel, ge-
reinigt. Dabei werden alle Verschmutzungen und Vermoosungen entfernt. Vorhandene 
Beschädigungen wie Risse, Abplatzungen etc. werden im Zuge dieser Wartung ausge-
bessert. Diese Wartung wird einmal jährlich, in der Regel im Frühjahr jeden Jahres, vor 
Inbetriebnahme der Außensportanlage durchgeführt. 
 
Frage 4 
 
Welche regelmäßigen Pflegemaßnahmen sind für die o.a. mit nicht geringem Kostenauf-
wand hergerichtete Sportfläche insgesamt vorgesehen? 
 
Antwort 
 
Siehe Antwort zu 3. 
 
 
 
  
 


